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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Jugend und Bildung 
GZ: JB 

GRDrs 671/2020 
      
 

Stuttgart, 18.08.2020 

Investitionszuschuss für den Internationalen Bund e. V., Heusteigstra-
ße 90-92, 70180 Stuttgart – Umgestaltung des Außenbereiches, 
Tapachstraße 44, 70437 Stuttgart 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

28.09.2020 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Der Internationalen Bund e. V., Heusteigstraße 90-92, 70180 Stuttgart erhält für die 

Umgestaltung des Außenbereiches der Kindertagesstätte „Tapachzwerge“, Tapach-
straße 44, 70437 Stuttgart einen Investitionszuschuss in Höhe von 75 % der anre-
chenbaren Kosten. Der städtische Zuschuss beträgt max. 70.500,00 Euro. 

 
2. Für die Bewilligung gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungs-

bescheid im Sinne von § 36 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes für Baden-
Württemberg (LVwVfG). 
 

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, den genauen Betrag nach Vorliegen der Kostenfest-
stellung festzusetzen. 
 

4. Die Auszahlungen in Höhe von max. 70.500,00 Euro werden im Teilfinanzhaushalt 
510, Jugendamt, Projekt-Nr. 7.513161, Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier 
Träger, Ausz.Gr. 781 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte, gedeckt. 

 
 

Kurzfassung der Begründung

Die Außenfläche der Kindertagesstätte „Tapachzwerge“ soll so umgestaltet werden, 
dass eine adäquate Spielfläche für die Kinder geschaffen werden kann, die den Be-
treuungsanforderungen entspricht. 
 
Die Umgestaltung der Außenfläche mit integriertem Spielplatz ist Grundbestandteil mo-
derner Kindertagesstätten, die der Bewegungstherapie und –freiheit der betreuten Kin-



Seite 2 

der Rechnung trägt. Der Aufenthalt im Freien gepaart mit gezielten, spielerischem Be-
wegungsablauf ist Voraussetzung für eine frühkindliche gesunde körperliche und geisti-
ge Entwicklung. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf ca. 94.000,00 Euro. Der Investiti-
onszuschuss in Höhe von 75% der anrechenbaren Kosten beträgt aktuell 70.500,00 Euro. 
 
Die Maßnahme wurde zum Haushalt der Stadt Stuttgart angemeldet, zusätzliche Mittel 
wurden jedoch nicht bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt wie in den Haushaltsplanbera-
tungen vorgesehen, aus dem laufenden Budget Förderung freier Träger. 
 

Einmalige Kosten Laufende Folgekosten jährlich 

Gesamtkosten der 
Maßnahme  

94.000,00 Euro Laufende Aufwendun-
gen 

Euro 

Objektbezogene  
Einnahmen 

- Euro Laufende Erträge Euro 

Städt. Zuschuss (gerundet)  max. 70.500,00 Euro Folgelasten Euro 

Mittel im Haushaltsplan / Finanzplanung  

veranschlagt                                       Ja Noch zu veranschla-
gen 

Euro 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Isabel Fezer 
Bürgermeisterin 

Anlagen 

- 
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Anlage 1 zu GRDrs 671/2020 
 
<Anlagen> 
 
 


